
Stellungnahme der Bundesregierung an den

Generaldirektor des Internationalen
Arbeitsarntes

Bonn, den 7 ' Mai 1987

DT,WINFRTD HAASE
REG I ERUNGS DE LEGI E RTE R
D E R B []N D E S REP U B LI K D EUTSC H LAN D
IM VERWALTUNGSRAT
D ES INT ERN AT I ON A LEN ARB E ITSAMT ES

An den
Generaldirektor des
Internationalen Arbeitsamtes
Herrn Francis Blanchard
CH-1211 Gen{22

Betr.: Ilntersuchungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutsch-
land wegen angeblicher Verletzung des Übereinkommens 111

der Internationalen Arbeitsorganisation über die Diskriminie-
rung in Beschäftigung und Beruf

Sehr geehrter Herr Generaldirektor!

In Übereinstirnmung mit Artikel 29 Abs. 2 der Verfassung der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation teile ich im Namen der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland zu dem Bericht des lJntersuchungsaus-
schusses folgendes mit:

Die Bundesregierung unterstützt die uneingeschränkte Anwendung
der Verfahren der Normenkontrolle der Internationalen Arbeitsorgani
sation und hat diese volle Unterstützung trotz gewichtiger und immer
wieder vorgebrachter Kritik an einzelnen Verfahrenselementen prak-
tisch unter Beweis gestellt.

Sie hat daher mit Genugtuung zur Kenntnis genommen' daß der

IAO-Untersuchungsausschuß den Behörden der Bundesrepublik
Deutschland {ür das ihm während des ganzen Verlaufs der Untersu-

377



chung erwiesene Entgegenkommen ausdrücklich gedankt und bestä-
tigt hat, daß der §Tunsch der Behörden der Bundesrepublik Deutsch-
land, die Verpflichtungen aus der Verfassung und den Übereinkommen
der Internationalen Arbeitsorganisation einzuhalten, deutlich zum
Ausdruck gekommen sei.

Die Bundesregierung verweist hinsichtlich der materiellen Beurrei-
lung auf die von ihr in verschiedenen Stellungnahmen niedergelegte
Rechtsauffassung. Sie sieht sich in ihrer Rechtsauffassung durch die
Feststellung der Ausschußmehrheit bestätigt:

,Personen, die für eine Ordnung eintreten, welche mit der freiheit-
lich demokratischen Grundordnung oder Menschenrechten im §fider-
spruch steht, können von allen Beschäftigungen ferngehalten werden,
für welche eine unzweifelhafte Einstellung zur freiheitlich demokrati-
schen Grundordnung und zu den Menschenrechten als wesensnotwen-
dige Voraussetzung der betreffenden Beschäftigung zu betrachten ist..

Mit Bedauern muß sie aber zur Kenntnis nehmen, daß die Emp{eh-
lungen der Ausschußmehrheit von diesen Feststellungen nicht getragen
werden und ihnen zuwiderlaufen.

Die Bundesregierung teilt deswegen die Auffassung der Ausschuß-
minderheit, daß das Ubereinkommen 111 nicht so ausgelegt werden
kann,

"daß es Personen schützt, die, wenn auch mit friedlichen Mitteln,
Ideen vertreten, die gegen menschliche Grundrechte gerichtet sind",

und daß sich kein lWiderspruch zum Übereinkommen 111 behaup-
ten läßt, wenn die Maßnahmen der Bundesrepublik

"darauf gerichtet waren, menschliche Grundrechte im Sinne der
durch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verankerten
demokratischen Grundordnung zu schützen".

Daß dies beim Konzept der "wehrhaften Demokratie" wie auch bei
der Pflicht aller Beamten in der Bundesrepublik, sich zur freiheitlichen
demokratischen Grundordnung zu bekennen, der Fall ist, hat auch die
Ausschußmehrheit ausdrücklich bestätigt (Seite 155 Nr. 2 der deut-
schen Fassung des Berichts).

§7ie die Ausschußminderheit ist die Bundesregierung der Auffas-
sung, daß der Ausschuß diese Kernfrage nicht geprüft hat, obwohl er
die Pflicht dazuhatte.

Die Minderheit weist zu Recht auf den in Artikel 5 Abs. 1 des Pakts
über bürgerliche und politische Rechte enthaltenen Rechtsgrundsatz
hin, wonach die Bestimmungen eines Menschenrechtsübereinkom-
mens nicht so ausgelegt werden können, daß sie für Personen das

Recht begründen, Tätigkeiten auszuüben, die auf die Abschaffung
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oder Einschränkung der Menschenrechte abzielen. Dieser Aspekt

wurde bedauerlicheiweise von der Ausschußmehrheir nicht hinrei-

chend gewürdigt.
Die äundesägierung sieht sich in ihrer Auffassung auch durch die

einschlägigen E-ntscheidungen des Europäischen Gerichtshofs tür

Menschän"rechte bestätigt, i, d.t.tt im Hinbiick au{ die Fernhaltung

von Beamten aus dem öffendichen Dienst, die für totalitäre Regime

auf der rechten oder linken Seite des politischen Spektrums aktiv ein-

treten, kein Verstoß gegen die Europäiiche Menschenrechtskonvention

und insbesond".. gJgÄ das Recht auf freie Nleinungsäußerung festge-

stellt worden ist.
Angesichts all dieser Aspekte, die sie in ihrer Rechtsauffassung stüt-

,rn, Jrklärrdie Bundesregierung, daß sie nicht beabsichtigt, den Streit-

fall dem Internationalen Gerichtshof zu unterbreiten.
Die Bundesregierung sieht keinen Anlaß, von ihrer Rechtspositior

abzugehen. Et t."prechärrd ihrem wiederholt geäußerten \üunsch, die

VerfÄren der Närmenkontrolle zu unterstütten und den Dialog mit

den normenüberwachenden Gremien der Internationalen Arbeitsorga-

nisation zu fördern, wird sie über alle einschlägigen Fragen in Überein-

srimmung mit Artikel 22 der verfassung der Internationalen Arbeitsor-

ganisation berichten.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Winfrid Haase
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